
Richtlinien 
der Gemeinde Wickede (Ruhr) 

für die Gewährung von 
Zuschüssen zu sonstigen jugendpflegerischen Maßnahmen 

im außerschulischen Bereich 
vom 01.07.2005 

 
Die Gemeinde Wickede (Ruhr) zahlt Zuschüsse - im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel - für sonstige jugendpflegerische Maßnahmen, soweit diese 
nicht durch andere Zuschussrichtlinien der Gemeinde gedeckt sind und den Richtlinien 
des Landesjugendplanes entsprechen. 
 
Unter sonstigen jugendpflegerischen Maßnahmen sind Veranstaltungen und 
Unternehmungen von Jugendorganisationen nach folgendem Förderungskatalog zu 
verstehen: 

• Jugendfilmarbeit 
• Theaterfahrten 
• Jugendkonzerte 
• Ausstellungen 
• Wettbewerbe 
• Jugendwochen 
• Projektarbeit 

 
Der Antrag ist formlos bei der Gemeindeverwaltung zu stellen. 
 
Ausführliche Darstellung der Maßnahme (u.a. Ort, Zeit, Ziel, Programm, Zielgruppe, 
Teilnehmerzahl) sind anzugeben. 
 
Ein Kosten- und Finanzierungsplan ist vorzulegen. 
 
Die Förderung beträgt 20 % der Kosten, höchstens jedoch 150,00 € je Maßnahme. 
 
Der Zuschuss wird nach Prüfung der Belege an den Veranstalter ausgezahlt. 
 
 
Die Richtlinien treten zum 01.07.2005 in Kraft.  
 
 


